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nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes88,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der
Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen Be-
freiungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen
Volkes, und auf die zwischen den beiden Seiten bestehenden
Abkommen sowie darauf, dass diese Abkommen vollständig
eingehalten werden müssen,

in Bekräftigung ihrer Unterstützung für den Nahost-
Friedensprozess auf der Grundlage der einschlägigen Resolu-
tionen der Vereinten Nationen, des Rahmens der Konferenz
von Madrid, einschließlich des Grundsatzes „Land gegen
Frieden“, der vom Rat der Liga der arabischen Staaten auf
seiner vierzehnten Tagung verabschiedeten Arabischen Frie-
densinitiative89 und des Fahrplans des Quartetts für eine dau-
erhafte Zwei-Staaten-Lösung zur Beilegung des israelisch-
palästinensischen Konflikts, den sich der Sicherheitsrat in Re-
solution 1515 (2003) vom 19. November 2003 zu eigen ge-
macht hat90,

unter Hinweis auf das Gutachten des Internationalen
Gerichtshofs vom 9. Juli 2004 über die Rechtsfolgen des Baus
einer Mauer in dem besetzten palästinensischen Gebiet91 so-
wie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES-10/15 vom
20. Juli 2004 und ES-10/17 vom 15. Dezember 2006,

erneut erklärend, dass die Vereinten Nationen eine dau-
ernde Verantwortung für die Palästina-Frage tragen, bis diese
unter allen Aspekten zufriedenstellend und im Einklang mit
internationaler Legitimität gelöst ist,

1. dankt dem Ausschuss für die Ausübung der unver-
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine
Bemühungen bei der Wahrnehmung der ihm von der General-
versammlung übertragenen Aufgaben und nimmt Kenntnis
von seinem Jahresbericht88, namentlich von den in
Kapitel VII enthaltenen Schlussfolgerungen und wertvollen
Empfehlungen;

2. ersucht den Ausschuss, auch weiterhin alles zu
tun, um die Verwirklichung der unveräußerlichen Rechte des
palästinensischen Volkes, einschließlich seines Rechts auf
Selbstbestimmung, zu fördern, den Nahost-Friedensprozess
zu unterstützen und internationale Unterstützung und Hilfe
für das palästinensische Volk zu mobilisieren, und ermächtigt
den Ausschuss, in seinem gebilligten Arbeitsprogramm alle
Anpassungen vorzunehmen, die er im Lichte der Entwicklun-
gen für zweckmäßig und notwendig hält, und der Generalver-
sammlung auf ihrer sechsundsechzigsten Tagung und danach
darüber Bericht zu erstatten;

3. ersucht den Ausschuss außerdem, die Situation im
Zusammenhang mit der Palästina-Frage weiter zu verfolgen
und gegebenenfalls der Generalversammlung, dem Sicher-
heitsrat oder dem Generalsekretär Bericht zu erstatten und
Vorschläge zu unterbreiten;

4. ersucht den Ausschuss ferner, auch weiterhin mit
palästinensischen und anderen Organisationen der Zivilge-
sellschaft zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen und
auch künftig weitere Organisationen der Zivilgesellschaft und
Parlamentarier in seine Tätigkeit einzubeziehen, um interna-
tionale Solidarität und Unterstützung für das palästinensische
Volk zu mobilisieren, insbesondere in dieser kritischen, von
politischer Instabilität, humanitärem Leid und Finanzkrisen
geprägten Zeit, mit dem übergreifenden Ziel, die Verwirkli-
chung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes und eine gerechte, dauerhafte und friedliche Regelung
der Palästina-Frage, des Kerns des arabisch-israelischen Kon-
flikts, auf der Grundlage der einschlägigen Resolutionen der
Vereinten Nationen, des Rahmens der Madrider Konferenz,
einschließlich des Grundsatzes „Land gegen Frieden“, der
Arabischen Friedensinitiative89 und des Fahrplans des
Quartetts90 zu fördern;

5. ersucht die nach Resolution 194 (III) der General-
versammlung eingesetzte Vergleichskommission der Verein-
ten Nationen für Palästina und die anderen mit der Palästina-
Frage befassten Organe der Vereinten Nationen, mit dem
Ausschuss auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten und ihm
auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlägigen Informa-
tionen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen;

6. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit
dem Ausschuss bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zu-
sammenzuarbeiten;

7. ersucht den Generalsekretär, den Bericht des Aus-
schusses allen zuständigen Organen der Vereinten Nationen
zuzuleiten, und fordert diese nachdrücklich auf, nach Bedarf
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Aus-
schuss auch weiterhin alle erforderlichen Einrichtungen zur
Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfügung zu stellen.

RESOLUTION 65/14

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 30. November 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 110 Stimmen bei 9 Ge-
genstimmen und 56 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Reso-
lutionsentwurfs A/65/L.15 und Add.1, eingebracht von: Ägypten,
Algerien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Brunei Darussalam,
Demokratische Volksrepublik Korea, Demokratische Volksrepu-
blik Laos, Dschibuti, Guinea, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien,
Katar, Komoren, Kuba, Kuwait, Libanon, Malaysia, Mali, Malta,
Marokko, Mauretanien, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Oman, Sau-
di-Arabien, Senegal, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Sudan, Tu-
nesien, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Zypern, Palästina.

* Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und
Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argentinien, Aserbai-
dschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados,
Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien (Plurinationaler Staat),

88 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 35 (A/65/35).
89 A/56/1026-S/2002/932, Anlage II, Resolution 14/221.
90 S/2003/529, Anlage.
91 Siehe A/ES-10/273 und Corr.1; siehe auch Legal Consequences of the
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory
Opinion, I.C.J. Reports 2004, S. 136.
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Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Chile,
China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik
Korea, Demokratische Volksrepublik Laos, Dominikanische Re-
publik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien,
Irak, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kenia, Komoren, Kuba, Kuwait,
Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija, Ma-
dagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia,
Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay,
Philippinen, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Sierra
Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Swasiland, Tadschikistan, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago,
Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbe-
kistan, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische
Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam, Zypern.

Dagegen: Australien, Israel, Kanada, Marshallinseln,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Neuseeland, Palau,
Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Armenien, Belgien, Bos-
nien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland,
Fidschi, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatema-
la, Honduras, Irland, Island, Italien, Japan, Kamerun, Kolumbien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Monaco,
Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama,
Papua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Repu-
blik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, Samoa, San Mari-
no, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,
Tonga, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes
Königreich Großbritannien und Nordirland. 

65/14. Sekretariats-Abteilung für die Rechte der
Palästinenser

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes92,

insbesondere Kenntnis nehmend von den Maßnahmen,
die der Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen
Rechte des palästinensischen Volkes und die Sekretariats-Ab-
teilung für die Rechte der Palästinenser im Einklang mit ih-
rem jeweiligen Mandat ergriffen haben,

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/40 B vom 2. De-
zember 1977 und alle ihre späteren einschlägigen Resolutio-
nen, namentlich ihre Resolution 64/17 vom 2. Dezember
2009,

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maß-
nahmen, die der Generalsekretär gemäß ihrer Resolution
64/17 ergriffen hat;

2. ist der Auffassung, dass die Sekretariats-Abteilung
für die Rechte der Palästinenser dadurch, dass sie den Aus-
schuss für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des pa-

lästinensischen Volkes bei der Erfüllung seines Mandats
fachlich unterstützt, nach wie vor einen äußerst nützlichen
und konstruktiven Beitrag zur Sensibilisierung der internatio-
nalen Öffentlichkeit für die Palästina-Frage und zur Mobili-
sierung internationaler Unterstützung für die Rechte des pa-
lästinensischen Volkes und eine friedliche Lösung der Palä-
stina-Frage leistet;

3. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung auch
künftig mit den erforderlichen Ressourcen auszustatten und
dafür zu sorgen, dass sie ihr Arbeitsprogramm, das in den ein-
schlägigen früheren Resolutionen im Einzelnen festgelegt
wurde, im Benehmen mit dem Ausschuss für die Ausübung
der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes
und unter seiner Anleitung weiter durchführt;

4. ersucht die Abteilung, insbesondere die für die Pa-
lästina-Frage relevanten Entwicklungen weiter zu beobach-
ten, in verschiedenen Regionen unter Mitwirkung aller Teile
der internationalen Gemeinschaft internationale Tagungen
und Konferenzen zu veranstalten, mit der Zivilgesellschaft
und mit Parlamentariern Verbindung zu halten und zusam-
menzuarbeiten, die Website und die Dokumentensammlung
des Informationssystems der Vereinten Nationen zur Palästi-
na-Frage weiterzuentwickeln und auszubauen, Veröffentli-
chungen und Informationsmaterial über verschiedene Aspek-
te der Palästina-Frage zu erstellen und weit zu verbreiten und
das jährliche Schulungsprogramm für Bedienstete der Palästi-
nensischen Behörde weiterzuentwickeln und auszubauen, um
zu den Maßnahmen zum Aufbau palästinensischer Kapazitä-
ten beizutragen;

5. ersucht die Abteilung außerdem, im Rahmen der
Begehung des Internationalen Tages der Solidarität mit dem
palästinensischen Volk am 29. November in Zusammenarbeit
mit der Ständigen Beobachtervertretung Palästinas bei den
Vereinten Nationen und unter der Anleitung des Ausschusses
für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästi-
nensischen Volkes auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung
über die Rechte der Palästinenser oder eine kulturelle Veran-
staltung zu organisieren, und ermutigt die Mitgliedstaaten,
die Begehung des Tages der Solidarität auch weiterhin mög-
lichst umfassend zu unterstützen und einem möglichst breiten
Publikum bekanntzumachen;

6. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass
die Institutionen des Systems der Vereinten Nationen, die
sich im Rahmen ihres Programms auch mit verschiedenen
Aspekten der Palästina-Frage und der Situation in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet, einschließlich Ost-Jerusa-
lems, befassen, weiter mit der Abteilung zusammenarbeiten;

7. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit
der Abteilung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zusam-
menzuarbeiten.

RESOLUTION 65/15

Verabschiedet auf der 55. Plenarsitzung am 30. November 2010,
in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 167 Stimmen bei 8 Ge-
genstimmen und 2 Enthaltungen*, auf der Grundlage des Resolu-
tionsentwurfs A/65/L.16 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Al-
gerien, Bahrain, Bangladesch, Belarus, Brunei Darussalam, De-

92 Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supple-
ment No. 35 (A/65/35).




